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Text 

Sonstige gefährliche sowie belastende Arbeiten und Arbeitsvorgänge 

§ 7. Verboten sind folgende Arbeiten: 

 1. Arbeiten auf Bau- und Montagestellen, wie Arbeiten auf Dächern und Mauern über die Hand auf 
Stockwerksdecken, Montagearbeiten des Stahl- und des konstruktiven Holzbaues, Arbeiten auf 
Hochspannungsmasten, an denen Absturzgefahr besteht, sofern nach der Art der Arbeit keine 
technischen Schutzmaßnahmen gegen Absturz getroffen werden müssen und auch nicht getroffen 
sind; erlaubt nach zwölf Monaten Ausbildung, unter Aufsicht; 

 2. Arbeiten, die von Dachdeckerfahrstühlen aus durchgeführt werden und Arbeiten auf Dächern mit 
einer Neigung von mehr als 60 Grad; 

 3. Arbeiten auf Anlegeleitern, wenn der Standplatz höher als 5 m und Arbeiten auf Stehleitern, 
wenn der Standplatz höher als 3 m über der Aufstandsfläche liegt; erlaubt nach 18 Monaten 
Ausbildung, unter Aufsicht durch unterwiesene, erfahrene und körperlich geeignete Jugendliche 
bei günstigen Witterungsverhältnissen; 

 4. Arbeiten beim Aufstellen und Abtragen von Gerüsten sowie bei der Instandhaltung von 
aufgestellten Gerüsten aller Art, ausgenommen einfache Bockgerüste; erlaubt ab Beginn der 
Ausbildung ist die Mithilfe beim Aufstellen und Abtragen von Gerüsten sowie bei der 
Instandhaltung von aufgestellten Gerüsten bis zu einer Gerüstlage von 4 m Höhe unter Aufsicht; 

 5. Arbeiten auf Gerüsten; erlaubt ab Beginn der Ausbildung auf Gerüstlagen bis zu einer Höhe von 
4 m; erlaubt nach zwölf Monaten Ausbildung unter Aufsicht auf Gerüstlagen über 4 m Höhe, 
wenn sich die Aufsichtsperson (§ 4 Abs. 1 BauV, BGBl. Nr. 340/1994, in der jeweils geltenden 
Fassung) oder in deren Abwesenheit der gemäß § 4 Abs. 4 BauV bestellte Arbeitnehmer vor 
Beschäftigung des Jugendlichen durch Einsichtnahme in die gemäß § 61 Abs. 5 BauV geführten 
Vermerke vergewissert hat, daß das Gerüst ordnungsgemäß überprüft wurde und keine Mängel 
aufweist; 
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 6. Abbrucharbeiten im Hoch- und Tiefbau, bei denen eine Gefährdung durch ab- oder einstürzendes 
Material besteht; 

 7. Arbeiten im Bergbau unter Tag; erlaubt ab Beginn der Ausbildung ist das Vermitteln der 
Kenntnis des Lenkens einschlägiger Fahrzeuge, die eine Fahrgeschwindigkeit von 25 km/h nicht 
überschreiten können, auf Fahrstrecken, die für den übrigen Verkehr gesperrt sind; erlaubt für 
alle Jugendliche ab dem vollendeten 17. Lebensjahr; diese Ausnahme gilt nicht für 
Sicherungsarbeiten; 

 8. Untertagebauarbeiten; erlaubt für alle Jugendliche ab dem vollendeten 17. Lebensjahr; diese 
Ausnahme gilt nicht für Sicherungsarbeiten; 

 9. Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen elektrischer Anlagen, wenn die Nennspannung 
über 25 V Wechsel- oder 60 V Gleichspannung beträgt, ausgenommen ist das Messen 
elektrischer Größen, sofern die elektrische Anlage mit einer Fehlerstromschutzschaltung mit 
einem Nennwert des Auslösefehlerstromes von nicht mehr als 30 mA ausgerüstet ist; 

erlaubt nach 18 Monaten Ausbildung, unter Aufsicht; 

 10. das Kröseln, Arbeiten am Absprengrad sowie das Auffangen und Mundblasen vor dem 
Schmelzofen und Fertigblasen von Glasgegenständen an Halb- oder Dreiviertelautomaten bei der 
Bearbeitung oder Veredelung von Glas oder Glaswaren für alle Jugendliche bis zum vollendeten 
17. Lebensjahr; 

 11. das Abfangen und der Transport flüssigen Metalls beim Metallgießen für alle Jugendliche bis 
zum vollendeten 

 17. Lebensjahr; erlaubt nach zwölf Monaten Ausbildung, unter 

Aufsicht; erlaubt ist weiters das Abfangen und der Transport von Schmelze in Zinngießereien bis 
zu einem Gewicht von 2 kg; 

 12. Schweiß- und Schneidearbeiten unter erschwerten Arbeitsbedingungen, etwa in engen Räumen 
oder Behältern, an beengten Arbeitsplätzen oder unter belastenden raumklimatischen 
Bedingungen; erlaubt nach 18 Monaten Ausbildung, unter Aufsicht; 

 13. Arbeiten im Eisenbahnbetrieb; die selbständige, eigenverantwortliche Beschäftigung bei 
Eisenbahnen und deren Anlagen im Sinne des Eisenbahngesetzes, BGBl. Nr. 60/1957, in der 
jeweils geltenden Fassung, und sonstigen Bahnen, wie Materialbahnen, Materialseilbahnen oder 
Feldbahnen und deren Anlagen; erlaubt für Jugendliche, sofern sie in Ausübung ihrer Tätigkeit 
den durch den Eisenbahnbetrieb bedingten besonderen Gefahren nicht unmittelbar ausgesetzt 
sind; erlaubt weiters ab Beginn der Ausbildung unter Aufsicht; 

 14. die Beschäftigung auf Fahrzeugen und Schwimmkörpern im Sinne des Schiffahrtsgesetzes, 
BGBl. I Nr. 62/1997, in der jeweils geltenden Fassung, und auf Seeschiffen im Sinne des 
Seeschiffahrtsgesetzes, BGBl. Nr. 174/1981, in der jeweils geltenden Fassung; erlaubt ab Beginn 
der Ausbildung unter Aufsicht oder für Jugendliche, die ein Befähigungszeugnis entsprechend 
dem internationalen Übereinkommen von 1978 über Normen für die Ausbildung, die Erteilung 
von Befähigungszeugnissen und den Wachdienst von Seeleuten (STCW) besitzen, oder 
Dienstleistungen ausüben, die nicht mit dem Schiffsbetrieb im Zusammenhang stehen; 

 15. Arbeiten im Rahmen der Einsätze und Übungen von Gasrettungsdiensten und 
Betriebsfeuerwehren; 

 16. die Beschäftigung als Beifahrer von Kraftfahrzeugen; 

 17. das Feilbieten im Umherziehen; 

 18. Arbeiten beim gewerbsmäßigen Vertrieb und bei der Verteilung von Druckerzeugnissen auf der 
Straße und an öffentlichen Orten; 

 19. die Beschäftigung von Jugendlichen an Verkaufsstellen vor Geschäften im Freien; erlaubt ab 
Beginn der Ausbildung die Beschäftigung bis zu zwei Stunden täglich; 

 20. Masseurarbeiten am menschlichen Körper; erlaubt für alle Jugendliche ab dem vollendeten 17. 
Lebensjahr; 

 21. Arbeiten mit wilden oder giftigen Tieren in Tierschauen; 

erlaubt nach 18 Monaten Ausbildung unter Aufsicht ist die Betreuung solcher Tiere; 

 22. die industrielle Schlachtung von Tieren. 

Schlagworte 

Baugestell, Stahlbau, Hochbau, Wechselspannung, Halbautomat, 
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